
Beitragsordnung 

 

des Tennisclub Grün-Weiß Leverkusen e.V. 

vom 01.01.2018 

 

 

 

 

Gem. § 3 Nr. 1 der Satzung hat die Mitgliederversammlung folgende Beitragsordnung 

beschlossen: 

 

 

§ 1  Grundsatz 

 

Diese Beitragsordnung ist nicht Bestandteil der Satzung. Sie regelt die 

Beitragsverpflichtungen der Mitglieder sowie Gebühren und Umlagen. Sie kann nur von der 

Mitgliederversammlung des Vereins geändert werden (§3 Nr. 2 der Satzung). 

 

 

§ 2  Beschlüsse 

 

1. Die Mitgliederversammlung beschließt die Höhe der Beitragspflichtungen der 

Vereinsmitglieder und die Umlagen. Die Beitragsverpflichtung eines jeden 

Vereinsmitglieds besteht aus dem Mitgliedsbeitrag und der Eigenleistung 

(Arbeitsstunden). Der Vorstand legt die Gebühren fest. 

2. Die festgesetzten Mitgliedsbeiträge werden zum 28. Februar des folgenden Jahres 

fällig, in dem der Beschluss gefasst wurde. Durch Beschluss der 

Mitgliederversammlung kann auch ein anderer Termin festgelegt werden. Änderungen 

der Eigenleistungen werden entsprechend der Beschlussfassung der 

Mitgliederversammlung wirksam. 

3. Außerordentliche Mitgliedsbeiträge können von der Mitgliederversammlung 

beschlossen werden. 

 

 

§ 3  Mitgliedsbeiträge 

 

1.1 Der Mitgliedsbeitrag beträgt für 

a. Erwachsene: aktive Mitglieder € 220,- 

b. Kinder/Jugendliche   € 80,- 

c. Erwachsene 18 – 26 Jahren in Ausbildung oder Studium € 135,- 

(entsprechende Nachweise sind dem Vorstand jährlich bis zum 31.1. 

vorzulegen) 

 

 

1.2 Sondertarife 

a. Erwachsene mit Vormittagstarif € 140,- (Werktags von 9.00-15.00 Uhr und nur  

für Altmitglieder) 

b. Passive Mitglieder €  40,- 

 



2. Es wird ein Familienrabatt gewährt. Dieser beträgt 20% für jede weitere, dem höchst 

zahlenden Familienmitglied folgende Person, wenn nicht bereits ein Sondertarif 

erhoben wird. Eheähnliche Lebensgemeinschaften sind Familien gleichgestellt. 

3. Erfolgt der Vereinseintritt vor dem 30.06. wird der volle Beitragssatz berechnet. 

Erfolgt der Vereinseintritt nach dem 30.06. kann der Vorstand einen ermäßigten 

Beitragssatz festlegen. 

4. Zur Anwerbung neuer Mitglieder wird der Vorstand ermächtigt, zeitlich begrenzte 

Beitragsermäßigungen / Sonderkonditionen festzusetzen.  

5. Eine Aufnahmegebühr wird nicht erhoben. 

 

 

§ 4  Zahlung Mitgliedsbeitrag 

 

1. Die festgesetzten Mitgliedsbeträge werden jährlich im Voraus erhoben und sind zum 

28. Februar des betreffenden Jahres fällig. 

2. Die Mitgliedsbeiträge werden im Abbuchungsverfahren eingezogen. Bei verbliebenen 

Barzahlern sind die Beiträge bis zum 28.02. des Kalenderjahres einschließlich einer 

Bearbeitungsgebühr, welche von der Mitgliederversammlung festgelegt wird, zu 

leisten. 

3. Jedes Mitglied ist verpflichtet, dem Verein Änderungen der Bankverbindung 

unverzüglich mitzuteilen. 

4. Gebühren oder Auslagen, die dem Verein wegen mangelnder Deckung, 

Kontoauflösung, Widerruf ohne vorherige Klärung entstehen, sind dem Verein zu 

erstatten. 

5. Bei nicht fristgerechter Zahlung des Beitrags oder sonstigen rückständigen 

Forderungen  kann der Vorstand dem Mitglied die Spielberechtigung bis zur 

endgültigen Zahlung entziehen. 

 

 

§ 5  Eigenleistungen (Arbeitsstunden) 

 

1. Jedes Mitglied bis zum vollendeten 70. Lebensjahr muss pro Jahr Arbeitsstunden 

leisten. Diese staffeln sich wie folgt: 

a. aktive Mitglieder ab dem vollendeten 16. Lebensjahr 10 Arbeitsstunden 

b. Erwachsen ab dem vollendeten 65. Lebensjahr und im Vormittagstarif             

5 Stunden. 

2. Die Anzahl der Arbeitsstunden kann reduziert werden, wenn ein Mitglied nach dem 

30.06. des laufenden Jahres eintritt. Der Vorstand entscheidet in diesen Fällen.  

3. Arbeitsstunden können innerhalb der Familie oder eheähnlicher Gemeinschaften 

verrechnet werden. Arbeitsstunden, die von Jugendlichen geleistet wurden, können 

nicht auf Erwachsene übertragen werden. Der Vorstand ist entsprechend zu 

informieren. 

4. Nicht geleistete Arbeitsstunden werden zum Saisonende mit € 13,00 pro Arbeitsstunde 

für Erwachsen und mit € 5,00 pro Arbeitsstunde für Jugendliche belastet. 

5. Weitere Modalitäten zur Ableistung der Arbeitsstunden und deren Dokumentation 

werden vom Vorstand festgelegt und durch Aushang bekanntgegeben. 

 

 

            § 6 Zahlung von Gaststunden 

 

1.  Nicht-Mitglieder dürfen max. 6mal pro Saison als Gast spielen bzw. trainieren. 



Hierfür ist eine Gebühr von € 6,00 pro Stunde an den Verein zu zahlen. Der Trainer 

bzw. das Vereinsmitglied hat sich namentlich in das Gästebuch einzutragen. Danach 

hat sich das Nicht-Mitglied zu entscheiden, ob er/sie Vereinsmitglied wird! Eine 

weitere Nutzung der Tennisplätze ist nur als Mitglied möglich. Trainierende Nicht-

Mitglieder werden namentlich vom Trainer in einer Liste geführt und dem Verein zur 

Verfügung gestellt. 

2. Interessierte können die Angebote des Vereins vier Wochen inkl. 4 Stunden 

Gruppentraining zum Schnupperpreis in Höhe von € 40,00 nutzen. Für die 

vierwöchige Schnupperzeit wird keine Gaststundengebühr erhoben. Der 

Schnupperpreis ist für die Vergütung des Trainers bestimmt. 

3. Kinder  bis zum vollendeten 10. Lebensjahr können das Tennisspielen beim Trainer 

erlernen. Falls sich die Aktivität auf das Training im Verein beschränkt, wird ein 

reduzierter Mitgliederbeitrag in Höhe von € 40,00 pro Saison erhoben. 

4. Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr können am Vereinstraining ohne zeitliche 

Begrenzung teilnehmen. Eine Gebühr wird nicht erhoben. 


